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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird; Begutach-
tungsverfahren; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 25. November 2008 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

 

Zu Z. 2 (§ 4) und Z. 19 (§ 24): 

 

Es erscheint zweifelhaft, ob mit § 4 Abs. 3 Z. 1 lit. c dem Mangel an Fachärzten für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie wirksam begegnet werden kann. Der Erwerb eines 

Qualifikationsnachweises zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes nach den 

Bestimmungen des Zahnärztegesetzes ist neben der Absolvierung der neu gestalteten 

Facharztausbildung in der Praxis wohl nur mit großem Aufwand möglich. Es wird daher die 

Prüfung angeregt, das Erfordernis der Doppelapprobation entfallen zu lassen. 
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Zu Z. 11 (§ 10) und Z. 12 (§ 11): 

 

Es wird angeregt, die für Ausbildungsstellen in Kliniken geltenden Vorgaben, wonach die 

Zahl der jeweils im Rahmen von Dienstverhältnissen beschäftigten und zur selbständigen 

Berufsausübung berechtigten Fachärzte des betreffenden Sonderfaches bzw. 

Additivfaches als Höchstzahl der Ausbildungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach gilt, 

auch für Ausbildungsstellen in Krankenanstalten vorzusehen. 

 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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